
G 1294

I n h a l t s a n g a b e :

B Verordnungen,
Verfügungen und Bekanntmachungen

der Bezirksregierung

16. Satzung des Schulzweckverbandes Aldenhoven-Linnich für die
interkommunale Gesamtschule Aldenhoven-Linnich Seite 9

C Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer Behörden

und Dienststellen

17. Aufgebot von Sparkassenbüchern
h i e r :  Sparkasse Aachen Seite 15

18. Aufgebot eines Sparkassenbuches
h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen Seite 15

19. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches
h i e r :  Stadtsparkasse Wermelskirchen Seite 15

E Sonstige Mitteilungen

20. Liquidation
h i e r :  „Die Insel“ – Verein für Qualifizierung und Beschäfti-
gung behinderter Menschen e. V. Seite 15

21. Liquidation
h i e r :  Dorfgemeinschaft Saal e. V. Seite 15

I n h a l t s a n g a b e :

195. Jahrgang Köln, 12. Januar 2015 Nummer 2

9

G 1294Amtsblatt
für den Regierungsbezirk Köln

Herausgeber: Bezirksregierung Köln

Amtsblatt-Abo online
Info unter

http://www.boehm.de/amtsblatt

B Verordnungen,
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16. Satzung des Schulzweckverbandes

Aldenhoven-Linnich für die interkommunale
Gesamtschule Aldenhoven-Linnich
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§ 19 Genehmigung, Inkrafttreten

Anlage

Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen

358.  3.Satzung zur Änderung der Eigenbetriebssat-
zung  vom 6. Juli 2022 des Zweckverbandes Nahverkehr 
 - SPNV & Infrastruktur – Rheinland

Die Verbandsversammlung hat aufgrund § 8 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 
vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. April 2022  
(GV. NRW. S. 490), in Verbindung mit den §§ 7 und 41 
Abs. 1 Satz 2 Buchst. f der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.  
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13. April 202 (GV. NRW. S. 490), in Verbindung mit der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. 
S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 
2021 (GV. NRW. S. 348), in ihrer Sitzung am 24. Juni 2022 
folgende 3. Satzung zur Änderung der Eigenbetriebssat-
zung des NVR FA-EB beschlossen:

§ 1 
Änderung der Betriebssatzung des NVR FA-EB

1. Die Überschrift der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Betriebssatzung des Eigenbetriebs des 
Zweckverbandes go.Rheinland go.Rheinland Eigenbe-
trieb Fahrzeuge (go.Rheinland FA-EB) vom 26. Januar 
2015“

2. In der Präambel wird

a) die in Klammern stehende Abkürzung „EigVO“ um 
die Angabe „NRW“ ergänzt;

b) die Bezeichnung „NVR“ ersetzt durch die Bezeich-
nung „Nahverkehr Rheinland (ab 1. Januar 2023: 
Zweckverband go.Rheinland)“.

3. In § 1 wird

a) in  Absatz  1  die  Bezeichnung  „NVR  („ZV  NVR“)“  
ersetzt  durch  die  Bezeichnung „go.Rheinland“;

b) der Begriff „Zweckverbandssatzung“ ersetzt durch 
den Begriff „Verbandssatzung“;

c) die Bezeichnung „ZV NVR“ ersetzt durch die Be-
zeichnung „Zweckverbandes go.Rheinland“;

d) in Absatz 2 die Namensangabe geändert in „‚go.Rhein-
land Eigenbetrieb Fahrzeuge‘ oder kurz ‚go.Rheinland 
FA-EB‘“.

4. In § 3 wird

a) in Absatz 1 lit. b), lit. c), lit. d) jeweils die Bezeichnung 
„ZV NVR“ ersetzt durch die Bezeichnung „Zweck-
verband go.Rheinland“;

b) in Absatz 2 die Bezeichnung „ZV NVR“ ersetzt durch 
die Bezeichnung „Zweckverband go.Rheinland“  und  
die  Bezeichnung  „NVR  GmbH“  ersetzt  durch  die  
Bezeichnung „go.Rheinland GmbH“.

5. In § 4 wird

a) in Absatz 5 die Bezeichnung „ZV NVR“ ersetzt durch 
die die Worte „Zweckverbandes go.Rheinland“;

b) in Absatz 6 die Bezeichnung „NVR“ ersetzt durch die 
Bezeichnung „go.Rheinland“.

6. In § 5 wird

a) in Absatz 1 Satz 1 die Bezeichnung „ZV NVR“ ersetzt 
durch „Zweckverbandes go.Rheinland“;

b) in Satz 2 anstelle der Abkürzung „ZV VRS“ die Be-
zeichnung „Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-
Sieg“ ausgeschrieben und die Abkürzung „ZV VRS“ 
dahinter in Klammern gesetzt sowie anstelle der Ab-
kürzung „ZV AVV“ die Bezeichnung „Zweckverband 
Aachener Verkehrsverbund“ ausgeschrieben und die 
Abkürzung „ZV AVV“ dahinter in Klammern gesetzt.

7. In § 6 Abs. 2 wird die Bezeichnung „ZV NVR“ ersetzt 
durch die Worte „Zweckverbandes go.Rheinland“.

8. In § 8 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 wird hinter der 
Abkürzung „EigVO“ jeweils die Angabe „NRW“ er-
gänzt.

9. In § 9 Abs. 2 wird hinter der Abkürzung „EigVO“ die 
Angabe „NRW“ ergänzt.

10. In § 10 Abs. 2 wird die Bezeichnung „ZV NVR“ er-
setzt durch die Angabe „Zweck-verband go.Rheinland 
bzw. „Zweckverbandes go.Rheinland“ sowie die Be-
zeichnung „NVR GmbH“ ersetzt durch die Bezeich-
nung „go.Rheinland GmbH“.

11. In § 11 Abs. 2 Satz 1 wird die Bezeichnung „NVR“ 
ersetzt durch die Bezeichnung „go.Rheinland“.

12. In § 14 wird

a) in Absatz 2 die Bezeichnung „NVR“ durch die Be-
zeichnung „go.Rheinland“ ersetzt sowie hinter der 
Abkürzung „EigVO“ jeweils die Angabe „NRW“ er-
gänzt;

b) in Absatz 3 die Bezeichnung „ZV NVR“ jeweils durch 
die Bezeichnung „Zweckverband go.Rheinland“ er-
setzt;

c) in Absatz 3 Satz 1 der Begriff „Zweckverbandssat-
zung“ durch den Begriff „Verbandssatzung“ ersetzt.

13. In § 15 wird

a) in Absatz 1 die Abkürzung „NW“ durch die Abkür-
zung „NRW“ ersetzt;

b) in Absatz 3 hinter der der Abkürzung „EigVO“ die 
Angabe „NRW“ ergänzt.
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14. In § 17 wird die Angabe „GO NW“ durch die Angabe 
„GO NRW“ ersetzt.

§ 2 
Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der Verbandsvorsteher bestätigt gemäß § 8 Abs. 1 GkG 
NRW i. V. m. § 7 Abs. 4 und 5 GO NRW i. V. m. § 2 Abs. 
3 und § 9 Bekanntmachungsverordnung NRW (Bekannt-
machungsVO NRW), dass der Wortlaut der Satzung mit 
dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 24. Juni 
2022 übereinstimmt und dass gemäß § 9 i. V. m. § 2 Absatz 
1 und 2 Bekanntmachungs- VO NRW verfahren worden 
ist.

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 8 Absatz 
4 GkG NRW i. V. m. § 7 Absatz 6 GO NRW eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

2. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

3. der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Ver-
bandsversammlung vorher beanstandet oder

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Köln, den 6. Juli 2022

gez.  S a n t e l m a n n 
Der Verbandsvorsteher

ABl. Reg. K 2022, S. 278

359. Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Gemäß AVV zum Sparkassengesetz NRW werden 
hiermit die Sparkassenbücher der Sparkasse Aachen zu 
folgenden Konten für kraftlos erklärt: Kontonummer 
3070865039, 3073145447.

Aachen, den 4. August 2022

Sparkasse Aachen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2022, S. 279

E Sonstiges

360. Liquidation 
 h i e r :  NUK Neues Unternehmertum Rheinland e. V.

Der Verein NUK Neues Unternehmen Rheinland e. V. 
mit Sitz in Köln (VR 12699, AG Köln) hat in seiner Mit-
gliederversammlung am 20. April 2022 seine Auflösung 
beschlossen und dies am 5. Juli 2022 über einen Notar im 
Vereinsregister eintragen lassen. Gläubiger werden aufge-
fordert, sich bei ihm zu melden.

Der Liquidator

ABl. Reg. K 2022, S. 279
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